
 

Gebührentarif für das Bestattungwesen 
vom 18. Oktober 19991 

Der Gemeinderat Gaiserwald 

erlässt 

gestützt auf Art. 41 des Friedhofreglementes vom 19. April 1999 

als Tarif: 

Art. 1 
Die Bestattungskosten betragen: 
a) Kremation inkl. Urne (inkl. MWSt) Fr. 426.602, 7 
b) Sarg, einfache Ausführung (inkl. MWSt) 
 1. Erwachsene Fr. 339.--5, 7 
  Zuschlag für Überlängen, -breiten Fr.   75.-- 3 
 2. Kinder bis 5 Jahre Fr. 160.-- 
 3. Kinder bis 12 Jahre Fr. 230.-- 
c) Überführung des Leichnams (inkl. MWSt) Fr. 144.--5, 7 
d) Einsargung (inkl. MWSt) Fr. 175.--5, 7 
e) Grabkreuz4 Fr. 110.-- 
f) Totengräber 
 1. bei Erdbestattung Fr. 320.-- 5 
 2. bei Urnenbeisetzung mit nachträglicher Kremation Fr. 360.-- 5 
 3. bei Urnenbeisetzung Fr. 220.-- 5 
 4. Abdankung ohne Bestattung Fr. 150.-- 5 

 5. Urnenbeisetzung im Gemeinschaftsgrab Fr. 150.-- 6 
g) Reinigung des Friedhofgebäudes Fr.   30.-- 
h) Aschenrückführung (inkl. MWSt) Fr.   43.--5, 7 

                                            
1 In Vollzug ab 1. Dezember 1999 
2  Geändert durch Beschluss Gemeinderat vom 23. Oktober 2000 

(vgl. ProtGR 1997/2000 Nr. 1152); in Vollzug ab 1. Januar 2001 
3  Eingefügt durch Beschluss Gemeinderat vom 15. Dezember 2003 

(vgl. ProtGR 2001/2004 Nr. 678); in Vollzug ab 1. Januar 2004 
4 Art. 34 Regl. 
5  Geändert durch Beschluss Gemeinderat vom 10. Dezember 2007 

(vgl. ProtGR 2005/2008 Nr. 600); in Vollzug ab 1. Januar 2008 
6  Eingefügt durch Beschluss Gemeinderat vom 10. Dezember 2007 

(vgl. ProtGR 2005/2008 Nr. 600); in Vollzug ab 1. Januar 2008 
7  Geändert durch Beschluss Gemeinderat vom 29. November 2010 

(vgl. ProtGR 2009/2012 Nr. 431); in Vollzug ab 1. Januar 2011 
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Die Kosten der Leichenschau richten sich nach der Verordnung über die 
Entschädigung der Ärzte für amtliche Verrichtungen1 und dem dazugehöri-
gen Arzttarif. 

Zuschläge für besondere Sargausführungen, Überführung ausserhalb der 
ordentlichen Arbeitszeit, Blumenschmuck und dergleichen werden gemäss 
den effektiven Kosten weiterbelastet. 

Art. 2 

Die Bestattungskosten gehen zu Lasten des Nachlasses der verstorbenen 
Person. 

Die Bestattungskosten gemäss Art. 1 Abs. 1 und 2 dieses Tarifs gehen für 
Personen mit letztem Wohnsitz in der Gemeinde Gaiserwald zu Lasten der 
Gemeinde Gaiserwald. 

Art. 3 

Verstorbene, die den letzten Wohnsitz nicht in der Gemeinde Gaiserwald 
hatten, haben eine Grabtaxe zu entrichten. 

Die Grabtaxe ist geschuldet für: 

a) das Grab; 
b) die Erstellung der Grabeinfassung; 
c) den allgemeinen Friedhofunterhalt; 
d) für die Grabräumung. 

Art. 4 

Die Grabtaxe beträgt für: 

1. Reihengrab für Erdbestattungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1'000.-- 
2. Reihengrab für Urnenbestattungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 500.-- 
3. Reihengrab für Kinder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 600.-- 
4. nachträgliche Urnenbeisetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 200.-- 
5. Urnenwandgrab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 300.-- 

Art. 5 

Die Grabtaxe beträgt für ein Familiengrab2 bei einer Vertragsdauer von 
dreissig Jahren: 

1. Für Verstorbene mit letztem Wohnsitz in der Gemeinde  
Gaiserwald Fr. 3'500.-- 

2. Für Verstorbene, die ihren letzten Wohnsitz nicht in der 
Gemeinde Gaiserwald hatten  Fr. 5‘000.-- 

Für die Verlängerung der Vertragsdauer um zwanzig Jahre ist eine Grab-
taxe von Fr. 2'000.-- geschuldet. 

                                            
1  sGS 311.5. 
2 Art. 19 ff. Regl. 
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Art. 6 

Die gestützt auf diesen Tarif erhobenen Gebühren werden um die Mehr-
wertsteuer erhöht. 

Ohne speziellen Vermerk ist die Mehrwertsteuer in den Gebühren nicht 
enthalten. 

Art. 7 

Der Gebührentarif vom 9. August 1971 wird aufgehoben. 

Art. 8 

Dieser Tarif tritt am 1. Dezember 1999 in Vollzug. 

Gemeinderat Gaiserwald 
Der Gemeindammann:  
 
sig. Martin Gehrer 

Der Ratsschreiber:  
 
sig. Lucas Keel 

Mehrwertsteuer 

Aufhebung 
bisherigen 
Rechts 

Vollzugsbeginn 


